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§ 19 TSchG Nicht in Unterkünften
untergebrachte Tiere

 TSchG - Tierschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.06.2025

§ 19.

Tiere, die vorübergehend oder dauernd nicht in Unterkünften untergebracht sind, sind soweit erforderlich vor

widrigen Witterungsbedingungen und soweit möglich vor Raubtieren und sonstigen Gefahren für ihr Wohlbe2nden zu

schützen.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tschg/paragraf/19
file:///

	§ 19 TSchG Nicht in Unterkünften untergebrachte Tiere
	TSchG - Tierschutzgesetz


